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NEWS

Das neue Darlehens- und Verbraucherkreditrecht 
1. Zum Thema
Am 11. Juni 2010 ist ein wichtiges neues Gesetz in Kraft getreten, das Darlehens- und Kreditrechtsänderungsgesetz (DaKRÄG). Mit ihm wurde das Darlehensrecht des ABGB reformiert und ein neues Verbraucherkreditgesetz geschaffen. Über die spannenden Änderungen des Darlehensrechts möchte ich Sie gerne in einem ausführlichen Extrabeitrag im nächsten Newsletter informieren. 
Heute möchte ich näher auf das neue Verbraucherkreditgesetz (VKrG) eingehen.

Dieses aktuelle Thema ist wesentlich für alle Schüler/innen, die später vielleicht auch einmal einen Verbraucherkredit benötigen werden. Viele HAK-Absolventen/innen arbeiten später in Banken und benötigen dieses Wissen dann berufsbezogen.

Mit dem DaKRÄG wurde eine EU-Richtlinie über Verbraucherkreditverträge in österreichisches Recht umgesetzt.

Ziele dieser EU-Richtlinie sind

· die Rahmenbedingungen in den einzelnen EU-Staaten zu vereinheitlichen,

· den Kreditmarkt transparenter zu machen und 

· einen ausreichenden Verbraucherschutz zu schaffen.

Das VKrG gilt für verschiedene Formen der Kreditgewährung von Unternehmen an Verbraucher/innen. Es betrifft neben Kreditverträgen auch Verbraucherleasingverträge, Ratenvereinbarungen und entgeltliche Abzahlungsgeschäfte. 

2. Welche Änderungen bringt nun das neue Verbraucherkreditgesetz?

(1) Der Anwendungsbereich des VKrG

Die Bestimmungen des VKrG sind einseitig zwingend, das bedeutet, von ihnen kann nicht zum Nachteil des Verbrauchers bzw. der Verbraucherin abgegangen werden.
a) Persönlicher Anwendungsbereich

Das neue Gesetz umfasst Kreditverträge und andere Formen der Gewährung eines Kredits (z. B. Überziehungsrahmen) zwischen

· einem Unternehmer als Kreditgeber und

· einer Verbraucherin bzw. einem Verbraucher als Kreditnehmer/in.

b) Sachlicher Anwendungsbereich

Das VKrG betrifft:

· Verbraucherkreditverträge einschließlich Hypothekarkredite (ausgenommen sind aber Wohnbauförderungsdarlehen)

· vereinbarte Überziehungsmöglichkeiten auf einem Konto

· stillschweigend akzeptierte Kontoüberschreitungen

· entgeltliche Ratenvereinbarungen, Stundungen und das Finanzierungsleasing

Im Zentrum des VKrG stehen Bestimmungen betreffend Verbraucherkreditverträge, die im Nachfolgenden dargestellt werden.
(2) Werbung und vorvertragliche Pflichten

Wenn für Kreditverträge geworben wird, so müssen die Zinssätze und sonstige Kreditkosten „klar, prägnant und an auffallender Stelle und anhand eines repräsentativen Beispiels“ enthalten sein. In Bezug auf vorvertragliche Informationspflichten muss das kreditgebende Unternehmen dem Verbraucher bzw. der Verbraucherin einen Katalog mit 19 Vertragspunkten übergeben. 

Diese Vertragspunkte umfassen u. a.
· die Art des Kredites
· die Laufzeit des Kredites
· den Gesamtkreditbetrag
· den Sollzinssatz
· den effektiven Jahreszinssatz
· die Tilgungsmodalitäten
· die Verzugszinsen
· die Verzugsfolgen
· das Rücktrittsrecht
· das Recht zur vorzeitigen Kreditrückzahlung
Damit der Verbraucher bzw. die Verbraucherin verschiedene Angebote leicht vergleichen kann, ist zu dieser Information verpflichtend das Formular „Europäische Standardinfor​mationen für Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz“ zu verwenden.

(3) Vertragsabschluss
a) Form

Die Kreditverträge sind auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger zu erstellen. Allen Vertragsparteien ist sofort nach Vertragsabschluss eine Ausfertigung des Kreditvertrages zu übermitteln.

b) Inhalt

Der Kreditvertrag muss „klar und prägnant“ 22 zwingende Vertragspunkte enthalten. Hier sind die vorvertraglichen Informationspflichten noch zusätzlich um einige Punkte erweitert. Fremdwährungskredite müssen auf das Wechselkursrisiko und das Zinsänderungsrisiko und die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten hinweisen.

(4) Verbraucherrechte im laufenden Kreditverhältnis
a) Tilgungsplan

Der Verbraucher bzw. die Verbraucherin kann während des Kreditvertrages mit fester Laufzeit zu jeder Zeit und kostenlos einen Tilgungsplan verlangen.

b) Änderung des Sollzinssatzes, Kontomitteilung

Noch bevor der Sollzinssatz wirksam verändert wird, ist dem Verbraucher bzw. der Verbraucherin eine Mitteilung über den geänderten Sollzinssatz, die neue Höhe der Teilzahlungen und über eine eventuelle Änderung der Anzahl oder Fälligkeit der Teilzahlungen zu übermitteln.

Im ersten Quartal eines Jahres ist dem Verbraucher bzw. der Verbraucherin auch eine Kontomitteilung per Stichtag 31.12. des Vorjahres zu senden. Diese muss die Summe der geleisteten Zahlungen, die Summe der Belastungen und der aushaftenden Salden aufweisen.

(5) Rücktrittsrecht

Ganz neu ist, dass der Verbraucher bzw. die Verbraucherin von einem Kreditvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne eine Angabe von Gründen zurücktreten kann.

Bekommt die kreditnehmende Person die verpflichtenden Informationen oder die Vertragsbedingungen erst später übermittelt, so beginnt die Rücktrittsfrist erst mit dem Tag der Übermittlung zu laufen.

Nach dem Rücktritt hat die kreditnehmende Person dem Unternehmen unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 30 Tagen den ausbezahlten Betrag einschließlich Zinsen zurückzuzahlen.

Hypothekarisch gesicherte Kredite (= Kredite mit einer Eintragung ins Grundbuch als Sicherheit) sind von diesem Rücktrittsrecht ausgenommen.

(6) Kündigung
a)
Kündigung durch den Kreditgeber bzw. die Kreditgeberin

Durch die kreditgebende Person kann eine Kündigung nur dann erfolgen, wenn:

· das Kündigungsrecht von ihrer Seite vereinbart wurde und

· zumindest eine zweimonatige Kündigungsfrist eingehalten wird.

Die Kündigung muss der kreditnehmenden Person auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger übermittelt werden.

Das Recht zur Geltendmachung des Terminsverlustes nach § 13 KSchG findet sich weiterhin unverändert.

Wenn keine Kündigung von Seiten der kreditgebenden Person vereinbart wurde, ist nur eine außerordentliche Kündigung möglich.

b)
Kündigung durch den Verbraucher bzw. die Verbraucherin

Der Verbraucher bzw. die Verbraucherin kann jederzeit und kostenlos kündigen. Eine Frist für die Kündigung ist nur dann möglich, wenn sie vereinbart wurde und einen Monat nicht überschreitet. 

3. Aufgabenstellungen

Für Ihre Schüler/innen:

Beantworten Sie nachstehende Fragen:

(1) Für welche Arten von Krediten gilt das neue Verbraucherkreditgesetz?

(2) Die Alpha-Bank möchte eine neue Werbekampagne für ihre Kredite im Fernsehen schalten. Was muss sie bei der Werbung für die Kredite unbedingt beachten?

(3) Wann kann die Alpha- Bank einen Kreditvertrag mit einer Verbraucherin/einem Verbraucher kündigen?

(4) Wann kann eine Verbraucherin/ein Verbraucher einen Kreditvertrag kündigen?

4. Schulbuchbezug
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Demokratie Leben – Recht einfach
Kapitel 5: Bürgerliches Recht, LE 6 Rechtsgeschäfte – Schuldrecht“, Thema „Kreditvertrag“

Kapitel 5: Bürgerliches Recht, LE 8 Konsumentenschutz

SB-Nr.: 135638
Manz Verlag Schulbuch, 2009
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Mitgestalten!
Kapitel 5: Bürgerliches Recht, LE 6 Rechtsgeschäfte – Schuldrecht“, Thema „Kreditvertrag“

Kapitel 5: Bürgerliches Recht, LE 8 Konsumentenschutz

SB-Nr.: 145399

Manz Verlag Schulbuch, 2010
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Betriebswirtschaft HAK I mit SbX-CD
Kapitel 3: Der Kaufvertrag und andere Vertragsarten, LE 3 Der Inhalt des Kaufvertrages: Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen, Verpackung, Sonstige Vertragsbestandteile

SB-Nr.: 136141

Manz Verlag Schulbuch, 2008
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